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Dividendenbekanntmachung 

 

 

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 09. Juli 2024 hat u.a. beschlossen, den 

Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 35.232.737,11 wie folgt zu verwenden: 

 

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,65 für jede der 5.424.755 dividendenberechtigten Stammak-

tien für das Geschäftsjahr 2023 

                                                                                                                                      gesamt: EUR  3.526.090,75 

 

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,73 für jede der 2.187.360 dividendenberechtigten Vorzugs-

aktien für das Geschäftsjahr 2023 

                                                                                                                                     gesamt: EUR   1.596.772,80 

 

Vortrag auf neue Rechnung:                                                                                           EUR   30.109.873,56 

 

Die Gesellschaft hält keine eigenen Stammaktien. 

 

Die Dividende wird ab dem 12.07.2024 grundsätzlich unter Abzug von 25% Kapitalertragssteuer sowie 

5,5% Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragssteuer (Gesamtabzug: 26,375%) sowie ggf. Kirchen-

steuer auf die Kapitalertragssteuer durch die in die Dividendenabwicklung einbezogenen Kreditinsti-

tute ausgezahlt. 

 

Zentrale Zahlstelle ist die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart. 

 

Unbeschränkt steuerpflichtigen Aktionären, die ihrer Depotbank eine Nichtveranlagungsbescheini-

gung ihre Wohnsitzfinanzamtes vorgelegt haben, wird die Dividende im Rahmen der gesetzlichen Re-

gelungen ohne Abzug von Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und etwaiger Kirchensteuer gut-

geschrieben. Gleiches gilt für Aktionäre, die ihrer Depotbank einen Freistellungsauftrag eingereicht 

haben, soweit das in diesem Auftrag angegebene Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge aus 

Kapitalvermögen bereits aufgebraucht ist. 

 

Bei beschränkt steuerpflichtigen Aktionären kann der Steuerabzug nach Maßgabe des für den Aktionär 

anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen auf Antrag durch das Bundeszentralamt für Steuern er-

mäßigt werden. 

 

Bad Teinach-Zavelstein, im Juli 2024 

 

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co.KGaA 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin: 

Karlsberg International Getränkemanagement GmbH 


